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Fiber to the Home FTTH Zuzwil 

Übersicht über Anschluss- und Gebührenbeiträge für die Erschliessung von 
bestehenden und neuen Gebäuden/Einheiten 

Die Angaben sind exkl. MWSt, Die Beiträge werden bei Anschluss an das Netz zur Zahlung fällig. Die Zahlung 
hat innert 30 Tagen rein netto zu erfolgen. 

Legende: NE = Nutzungseinheit (Wohn- oder Gewerbeeinheit)   

Pro Gebäude = pro Adresse 

Erschliessung/Anschluss an das bestehende FTTH-Netz 

1. Gebühren bei Neubauten/Neuanschlüsse 
Pro Gebäude Fr. 2’000.00 inkl. eine NE 

Pro zusätzliche NE Fr. 500.00 

Reihenhäuser mit 1 Anschluss  Fr. 2'000.00  je Hausteil 

2. Gebühren bei Erweiterungen best. Anschlüsse 
Pro zusätzliche NE Fr. 500.00 

 

3. Anschlusskosten bis und mit BEP 
Es werden die effektiven Kosten (inkl. Tiefbau) ab der nächsten Anschlussstelle (Muffe) bis und mit BEP (inkl. 
Spleissungen) in Rechnung gestellt.  

Erweiterungen, Verstärkungen, Umlegungen und Abbruch von bestehenden Anschlussleitungen werden nach 
Aufwand in Rechnung gestellt. 

Die Arbeiten werden durch einen von der zuzwil.net beauftragten Unternehmer ausgeführt.   

 

4. Inhouseleitung ab BEP bis und mit OTO-Dose 
Ist Sache des Liegenschaftseigentümer und muss auf seine Kosten ausgeführt werden. 

Weisen diese Installationen Mängel auf, so müssen diese auf Kosten des Liegenschafts-eigentümer behoben 
werden. Ebenso werden zusätzliche Aufwendungen durch die zuzwil.net in Rechnung gestellt. 

 

 


